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Konformitätserklärung 
 

für Gegenstände aus Metallen, die für den Lebensmittelkontakt bestimmt sind 
 
Hiermit wird erklärt, dass das Produkt: 

Art.-Bezeichnung: Menübesteck Touch 
Art.-Nr.:      630-610 

 
den rechtlichen Vorschriften der Bedarfsgegenständeverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, sowie  
der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 in ihrer jeweils geltenden Fassung entspricht. 
 

Beschreibung (Werkstoff/Optik): Gilt für alle Besteckteile bestehend aus  

                                                     Messer, Gabel Löffel, Kaffeelöffel 

         hergestellt aus Edelstahl Rostfrei 18/10 und Klingenstahl. 

 
Der Übergang von Stoffen liegt bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter den spezifischen  
Abgaberichtwerten (Specific Release Limits – SRL) gemäß der Leitlinie des Europarates für Metalle und Legierungen 
(Council of Europe Resolution CM/Res (2013)9 on metals and alloys used in food contact materials and articles, Stand: 
2013 - 1st Edition). Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben des „Technical guide on metals and alloys used in food 
contact materials and articles“. 

 

Spezifikation zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: 
 
- Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen soll(en): 
             alle Arten von Lebensmitteln (wässrig, sauer, fettig) 
 
- Bestimmungsgemäße Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt  mit dem 
  Lebensmittel: 
         wiederholter Kontakt, kurzzeitig auch über 100°C 
 
Diese Bestätigung gilt für den von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Der Artikel erfüllt bei Beachtung 
der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben für die angegebenen 
Lebensmittel. Von der über die Vorgaben hinausgehenden Eignung des Produkts für das vorgesehene 
Lebensmittel hat sich der Verwender selbst zu überzeugen. 
 
Die Gültigkeit der Erklärung erlischt bei Änderung der Rechtsvorgaben und der zitierten  
Beurteilungsgrundlagen.  
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